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Förderprogramm Kanton Graubünden  
 
Photovoltaikanlagen für Winterstrom 
 
Leitfaden und Bedingungen  
 

ALLGEMEINES ZUM BEITRAGSVERFAHREN 

 

Beitragsgesuche sind rechtzeitig vor Baubeginn einzureichen.  
Art. 28 des Energiegesetzes des Kantons Graubünden (BEG) lautet: 
"Beginnt ein Gesuchsteller mit der Ausführung des Vorhabens oder tätigt er Anschaffungen vor 
der Beitragszusicherung, so werden ihm keine Beiträge gewährt, es sei denn, dass ihm der vor-
zeitige Baubeginn bewilligt wurde. Die vorzeitige Bewilligung verleiht keinen Anspruch auf eine 
Beitragsgewährung." 

 

ABWICKLUNG 

Das Beitragsgesuch ist auf der Plattform www.energie.gr.ch online zu erfassen. Anschliessend 
sind die unterzeichneten Dokumente mit den notwendigen Beilagen dem Amt für Energie und 
Verkehr in einfacher Ausführung einzureichen. Die Beilagen können alternativ auf die Plattform 
hochgeladen werden. Das Beitragsgesuch gilt erst als eingereicht, wenn das rechtsgültig unter-
zeichnete Gesuchsformular beim Amt für Energie und Verkehr in Papierform eingegangen ist. 
Nach erfolgter Prüfung, verfügt das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität die Höhe 
der finanziellen Leistung und die einzuhaltenden Auflagen und Bedingungen. Die Gültigkeits-
dauer der Förderbeiträge im Zusammenhang mit den vorgesehenen Massnahmen beträgt 3 
Jahre ab dem Datum der Zusicherung. Diese DAuer kann höchstens um 2 Jahre, auf schriftlichen 
Antrag, verlängert werden. Nach Abschluss der geplanten Massnahmen sind die Ausführungen 
auf der Plattform www.energie.gr.ch zu erfassen. Das unterzeichnete Abschlussformular ist dem 
Amt für Energie und Verkehr in Papierform zuzustellen. Die Beilagen können alternativ auf die 
Plattform hochgeladen werden. Die Auszahlung des Beitrages erfolgt nach Prüfung aller Unter-
lagen. Der Gesuchstellende verpflichtet sich, dem Amt für Energie und Verkehr auf dessen Auf-
forderung hin alle mit der Förderung zusammenhängenden Daten, wie Energieverbrauch, Bau-
abrechnungen etc. mitzuteilen.  

 

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 

Das Beitragsgesuch mit rechtsgültiger Unterschrift ist in Papierform einzureichen. Dem Beitrags-
gesuch sind alle Dokumente beizulegen, welche zur Beurteilung notwendig sind. Die Beilagen 
können alternativ zur Papierform auf der Plattform hochgeladen werden. Die benötigten Beilagen 
sind auf der Plattform www.energie.gr.ch aufgeführt. 
 

GESUCHSUNTERLAGEN/AUSKÜNFTE 

Unvollständige Gesuche werden erst nach Eintreffen der fehlenden Unterlagen weiterbearbeitet. 
Die Unterlagen sind in einfacher Ausführung dem Amt für Energie und Verkehr einzureichen.  
 
Weitere Auskünfte erteilt das Amt für Energie und Verkehr, Tel. 081 257 36 30. Sämtliche Ge-
suchsunterlagen sind auf der Plattform www.energie.gr.ch abrufbar.  
  

http://www.energie.gr.ch/
http://www.energie.gr.ch/
http://www.energie.gr.ch/
http://www.energie.gr.ch/
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1.  WINTERSTROM 

 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN: 

ENERGIEGESETZ (BEG) UND ENERGIEVERORDNUNG (BEV) DES KANTONS GRAUBÜNDEN 

 
Der Kanton Graubünden kann Photovoltaikanlagen auf Bauten und Infrastrukturanlagen, welche 
speziell für eine erhöhte Winterstromproduktion ausgelegt werden, fördern (Art. 23a BEG).  
 
Förderberechtigte Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass die Tragkonstruktionen der Module 
an/auf ein Gebäude oder eine Infrastrukturanlage montiert werden und somit über keine eigen-
ständige Fundation verfügen. Explizit ausgenommen sind Freiflächenanlagen sowie aufgestän-
derte Anlagen auf Steildächern (Art. 23a BEG und Art. 52 BEV). Die Anlagen müssen zudem so 
angebracht werden, dass eine permanente Verschattung z.B. durch Schneeauflage oder durch 
umgebene Gebäude ausgeschlossen ist. Der Ersatz einer bestehenden Anlage ist nicht förder-
berechtigt. Für die Förderung wird eine Mindestanlagengrösse von 3 kWp vorausgesetzt.  
 
Der Kanton Graubünden kann für Photovoltaikanlagen Förderbeiträge bis maximal 200 000 Fran-
ken gewähren (Art. 53 BEV). Der Beitrag darf zusammen mit anderen Beiträgen der öffentlichen 
Hand oder aus nationalen Förderprogrammen 50 Prozent der Aufwendungen für das einzelne 
Projekt nicht übersteigen (Art. 27 BEG).  
 
Die Gültigkeitsdauer der Förderbeiträge beträgt drei Jahre ab dem Datum der Zusicherung, mit 
der Möglichkeit der Verlängerung um höchstens zwei Jahre (Art. 28 BEG). 
 
Die zugesicherten Fördergelder sind Maximalbeiträge pro Beitragsgesuch. Weicht die realisierte 
Baute oder Anlage von der Projekteingabe ab, die der Beitragsverfügung zugrunde liegt, können 
die Beiträge an das Vorhaben gekürzt, gestrichen oder zurückgefordert werden (Art. 29 BEG).  
 

BEDINGUNGEN 

Beitragsberechtigt sind Photovoltaikanlagen auf Bauten und Infrastrukturanlagen. Massgebend 
für die Förderberechtigung sind:  
 

• Globalstrahlung > 1250 kWh/m2*a (gemäss Potenzialkarte) 

• Neigungswinkel zwischen 60° und 90°  

• Exposition zwischen O – S – W (90°– 180° – 270°)  

• Mindestanlagengrösse: 3 kWp 

• Keine Verschattung (Siehe Anhang) 
 

BEITRAGSBEMESSUNG 

Der Beitrag wird über die installierte Anlagenleistung in Kilowattpeak folgend bemessen:   
 
Leistungsbeitrag:    CHF 300/kWp  
 
Minimalbeitrag    CHF  900  
Maximalbeitrag    CHF  200'000 
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ANHANG: BEISPIELE: 

 

VERSCHATTUNG DURCH SCHNEE 

VEREINFACHTES VERFAHREN 

Mindestabstand der Panel vom Boden beträgt 0.5 ‰ der Meereshöhe am Anlagestandort. 

NACHWEIS  

Das Panel darf im Januar und Februar nicht mehr als 10 % beschattet sein. Grundlage für die 
Berechnung sind die Daten von Meteo Schweiz der letzten 20 Jahre. 
 

 

VERSCHATTUNG DURCH OBJEKTE  

Der Abstand des Paneels zum nächsten Objekt beträgt das 2,4-fache der Überhöhung bezogen 
auf die Unterkante des Paneels. (Sonnenstand 21. Dezember) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei diesen staatlichen Mitteln handelt es sich um Subventionen (Staatsbeitrag), die gemäss Bun-
desgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20) nicht steuerbar 
sind, sie können aber beim Empfänger zu Vorsteuerabzugskürzungen führen. 

min. Abstand 2.4*c 

23° 

Sonnenstand 21. Dezember  

Höhe c 

Verhältnis Höhe zu Abstand  1:tan(23°)  ≈  1 : 2.4  
  
Mindestabstand der Panel vom Boden  
a=1'560m*0.5/1000=0.78m 

min. Abstand 2.4*b 

  

Höhe b 

 

1'560 müM  Höhe a Höhe a 


